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 c) sechs Mitglieder aus den lateinamerikanischen Staaten; 

  d) acht Mitglieder aus den westeuropäischen und anderen Staaten; 

  e) vier Mitglieder aus den sozialistischen Staaten Osteuropas; 

  2. beschließt, die Zahl der Mitglieder der Bevölkerungskommission und des Aus-
schusses für Wohnungswesen, Bauwesen und Planung mit Wirkung vom 1. Januar 1967 
auf jeweils siebenundzwanzig zu erhöhen, wobei diese Mitglieder auf der Grundlage einer 
ausgewogenen geographischen Verteilung wie folgt gewählt werden: 

 a) sieben Mitglieder aus den afrikanischen Staaten; 

 b) fünf Mitglieder aus den asiatischen Staaten; 

 c) fünf Mitglieder aus den lateinamerikanischen Staaten; 

 d) sieben Mitglieder aus den westeuropäischen und anderen Staaten; 

 e) drei Mitglieder aus den sozialistischen Staaten Osteuropas; 

3. beschließt, die Zahl der Mitglieder der Statistischen Kommission auf vierundzwan-
zig zu erhöhen, wobei diese Mitglieder auf der Grundlage einer ausgewogenen geographi-
schen Verteilung wie folgt gewählt werden: 

 a) fünf Mitglieder aus den afrikanischen Staaten; 

 b) vier Mitglieder aus den asiatischen Staaten; 

 c) vier Mitglieder aus den lateinamerikanischen Staaten; 

 d) sieben Mitglieder aus den westeuropäischen und anderen Staaten; 

 e) vier Mitglieder aus den sozialistischen Staaten Osteuropas; 

  4. beschließt, die Zahl der Mitglieder der Suchtstoffkommission auf vierundzwan-
zig zu erhöhen, unter Berücksichtigung der derzeit für die Wahl in diese Kommission gel-
tenden Kriterien sowie des Grundsatzes der ausgewogenen geographischen Verteilung; 

  5. beschließt ferner, daß nach den Wahlen zur Besetzung der durch die Erhöhung 
der Mitgliederzahl der Kommissionen und des Ausschusses für Wohnungswesen, Bauwe-
sen und Planung geschaffenen Sitze durch das Los bestimmt wird, welche Länder in der 
Anfangszeit Amtszeiten unterschiedlicher Dauer haben. 

1442. Plenarsitzung 
4. August 1966 

 
 


